
 
GEBÜHRENTARIF 
________________________________________________________ 
 
 
 

gültig ab 1. Januar 2015 
 
 
Der Verwaltungsrat der Wasserkorporation Wittenbach erlässt gestützt auf Art. 28 der Korporations-
ordnung vom 14. März 2011 sowie Art. 47 - 52 und 57 - 58 des Wasserreglementes vom 01. Januar 2015 
folgenden 
 
 
GEBÜHRENTARIF 
 
 
Gebäudezuschlag:  Art. 1  Der jährliche Gebäudezuschlag (Art. 48 lit. a des Wasserreglementes) 

beträgt 0,25 Promille des aufgewerteten Zeitwertes des Objektes. 
 
Konsumgebühr:  Art. 2  Die Konsumgebühr (Art. 48 lit. b des Wasserreglementes) 
 beträgt CHF 1.-- pro Kubikmeter. 
 
Befristete Anschlüsse:  Art. 3  Für befristete Anschlüsse (Art. 52 des Wasserreglementes) 
 werden erhoben: 
 a) Wasserbezug pauschal  CHF 250.-- 
 b) Konsumgebühr  CHF 2.50 /m
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 c) Entschädigung für mobile Wasserzähler ab Hydrant  CHF   20.-- /Monat 
 d) Entschädigung für Wasserzähler bei neu zu erstellenden Bauten, bei 

    entsprechenden An- und Umbauten             CHF 350.-- / 1-6 Monate,  
                                                                          CHF   40.-- / je weiterer Monat. 

 
Mahngebühr:  Art. 4  Die Mahngebühr beträgt pro Mahnung  CHF 30.-- 
 
Extraablesung:  Art. 5  Die Gebühr beträgt pro Extraablesung  CHF 50.-- 
 

  Die Ansätze gemäss Art. 1 - 2 stellen den Normaltarif von 100% (*) dar. 
 Ermässigungen oder Erhöhungen werden vom Verwaltungsrat  
 beschlossen (Art. 49 des Wasserreglements). 

 
Aufhebung bisherigen 
Rechts:   Art. 6  Der Gebührentarif vom 01. Januar 2000 wird aufgehoben. 
 
Vollzugsbeginn:  Art. 7  Der Gebührentarif wird ab 01. Januar 2015 angewendet. 
 
 
 
Vom Verwaltungsrat  
erlassen am:  27.08.2014 
 
 
 
Wasserkorporation Wittenbach   der Präsident:  der Ratschreiber: 

 Gödi Ebneter Andreas Hochuli 
 
 
 
(*) Der Tarif für das Jahr 2014 beträgt 105 % 
 


